
E I N W O H N E R G E M E I N D E   P I E T E R L E N 

 

 bau@pieterlen.ch  Tel. 032 376 01 90  

 

RECYCLINGKALENDER 2025 
 
Abfall ist ein nicht unbedeutendes Wirtschaftsgut. Mit guten Kenntnissen und konsequentem Trennen lassen sich für jeden Einzelnen von uns Kosten sparen 
und wichtige Rohstoffe für die weitere Verwendung zurückgewinnen. Der vorliegende Abfallführer möchte Sie dabei unterstützen.  
 

Bereitstellung:  
Säcke und Gebinde müssen am Abfuhrtag vor 07.00 Uhr bereitgestellt werden, damit die Säcke über Nacht nicht von Tieren aufgerissen werden. Für speziel-
le Abfallarten gelten die jeweiligen Regeln für die Bereitstellung.  
 

Leer- und nicht geleerte Gebinde 
Leergebinde sind gleichentags wegzuräumen. Nichtmitgenommene Güter bedeuten, dass die geltenden Vorschriften für die Abfuhr nicht eingehalten worden 
sind, z.B. keine oder zu wenige Marken, falsches Gebinde, falsche Abfallsorte etc. Solche Güter sind gleichentags zurückzunehmen und für die nächste Ab-
fuhr korrekt bereitzustellen. 
 

Abfallsünder - unfair und unsozial 
Die Gemeinde toleriert keine illegale Entsorgung von Abfällen, z. B. Bereitstellung ohne Marken, Ablagern von Abfällen auf öffentlichem Grund, Verbrennen 
von Abfällen. Wer Abfälle vorsätzlich illegal entsorgt, wird rechtlich verfolgt. 
 

Gebühren 
Die Entsorgung von Kehricht, Sperrgut und Grüngut ist in der Gemeinde Pieterlen kostenpflichtig. 
  

Kehricht und Sperrgut  inkl. MwSt. Grüngut Jahresgebühr inkl. MwSt. 
Grundgebühr pro Haushalt und Jahr  Fr. 97.30   
Säcke bis   17 Liter ½ Marke Fr.   0.70 Kompostkesseli bis 10 Liter Fr.    21.60 
Säcke bis   35 Liter 1 Marke Fr.   1.35 Korb oder Becken bis 75 Liter Fr.    54.05 
Säcke bis   60 Liter 2 Marken Fr.   2.70 Grüncontainer bis 140 Liter Fr.    75.65 
Säcke bis 110 Liter 3 Marken Fr.   4.05 Grüncontainer bis 240 Liter Fr.  108.10 
Sperrgut bis 25 Kg 3 Marken Fr.   4.05 Grüncontainer bis 770 Liter Fr.  237.80 
Containerbanderolen  Fr. 30.40 Bündeli Grüngut bis 25 Kg (1 Kehrichtmarke) Fr.      1.35 

Bezug der Kehrichtmarken 
 Coop, Hauptstrasse 17 

 Dorfladen Volg, Hauptstrasse 11 

 Kreiselkiosk, Hauptstrasse 1 

 Gassler Beck, Hauptstrasse 41 

 

 Gemeindeverwaltung (Gemeindehaus, Parterre), Hauptstrasse 6 

Bezug Marke für die Grüngutjahresgebühr 
 Gemeindeverwaltung (1. Stock bei Bauabteilung), Hauptstrasse 6 

Sammlung von Haus zu Haus 
 

Bereitstellung jeweils bis 07.00 Uhr des Abfuhrtages  
Bei Fragen am Sammeltag: 032 351 11 69 

 

Entsorgung Was Wie Wann 
Kehricht 

Brennbare, nicht wieder verwertbare Siedlungsabfälle 
wie Kunststoffe, Holz, Verbundverpackungen, Windeln, 
Tiernahrungsbeutel, Glühbirnen, Katzenstreu usw. 
werden mit der Kehrichtabfuhr entsorgt. 

Der Hauskehricht ist gebühren-
pflichtig. Er ist in fest verschnürten 
Kehrichtsäcken zu höchstens 20 kg 
Gewicht pro Sack bereitzustellen. 
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Sperrgut / Holz Sperrige Gegenstände wie Skis, Klaviere, Möbel und 
Teppiche können bei gleichzeitigem Kauf vergleichba-
rer Ware an den Verkaufsstellen zur Entsorgung ab-
gegeben werden. Der Handel kann dafür ein Entgelt 
verlangen. 
Ohne Neukauf besteht keine Rücknahmepflicht. 
Sperrgut, gestrichenes oder behandeltes Holz kann 
der Kehrichtabfuhr mitgegeben werden. 

Maximal-Masse: 
- Länge 150 cm 
- Durchmesser 50 cm 
- Gewicht bis 25 kg 
Sperrgut = 3 Gebührenmarken 
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Grüngut Als Grüngut gelten organische und pflanzliche Garten-
abfälle, Laub, Baum- und Heckenschnitt, Rüst-, Ge-
müse- und Obstabfälle, Eierschalen, Kleintiermist.  
Rüstabfälle können auch in kompostierbaren Säcken 
in den gebührenpflichtigen Containern bereitgestellt 
werden. 
Für die Bekämpfung von invasiven Pflanzen kön-
nen bei der Bauabteilung kostenlose Neophyten-
säcke bezogen werden. 

Abfälle aus Küche und Garten 
sollen möglichst vor Ort kompostiert 
werden. Wo dies nicht möglich ist, 
ist das Grüngut in gebührenpflichti-
gen Grüncontainern oder gebündelt 
mit Kehrichtgebührenmarke verse-
hen, bereitzustellen. Weihnachts-
bäume können am 06. Januar 
2025 bereitgestellt werden. 
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Papier 
Zeitungen, Zeitschriften, Taschenbücher, Bücherseiten 
ohne Einband, Prospekte ohne Beschichtung usw. 
zählen zum Altpapier.  
Nicht in die Separatsammlung, sondern in den Keh-
richt gehören Hygienepapier, Papierservietten, Haus-
haltpapier und Windeln.  
 

In fest verschnürten Bündeln. In 
Container (140l/240l/800l) lose oder 
gebündelt. 
Am gleichen Standort wie Kehricht 
bereitstellen. Wenn bereits am 
Vorabend: Bitte vor Regen schüt-
zen. 
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Karton 

In die Kartonsammlung gehören Wellkarton und alle 
Arten von unbeschichteten Kartonverpackungen wie 
Schachteln, Früchte- und Gemüsekartons usw.  
Verschmutzter oder mit Kunststoff beschichteter Kar-
ton (z.B. Tetra Pak) und Karton von Waschpulver ist 
mit dem Kehricht zu entsorgen. 
 
 
 

Zusammengefaltet und gebündelt, 
oder in grossen Kartons. In Contai-
ner (140l/240l/800l) lose oder ge-
bündelt. 
Am gleichen Standort wie Kehricht 
bereitstellen. Wenn bereits am 
Vorabend: Bitte vor Regen schüt-
zen. 
 
Sperrige Verpackungen aus Karton, 
können gratis im Verkaufsgeschäft 
zurückgelassen oder später zu-
rückgebracht werden. 
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Sammlung beim Gemeindewerkhof Mattenweg 
Donnerstag 16.00-18.00 Uhr nur an separat aufgeführten Daten  

Samstag 10.00-12.00 Uhr nur an separat aufgeführten Daten 

Entsorgung Was Wie Wann 
Altmetall In die Separatsammlung gehören alle Arten von Metal-

len (Gestelle, Wäscheständer, Fahrradrahmen, Pfan-
nen usw.). Getrennt von den übrigen Metallen gesam-
melt werden Stahlblech-/Weissblechdosen und Alumi-
niumverpackungen. 
 

Von Plastik jeglicher Art befreit. 
Das Höchstgewicht beträgt 50 kg 
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Jeden Dienstag 

Jeden Dienstag 

März bis Nov. jeden Montag,  
Ausnahmen 21.04. / 09.06. 

. 

 

1x im Monat am Donnerstag gemäss Daten unten. 
Bitte beachten Sie, dass Papier und Karton getrennt 

gesammelt wird! 

1x im Monat am Freitag gemäss Daten unten. 
Bitte beachten Sie, dass Papier und Karton getrennt 

gesammelt wird! 
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Mineralische 
Abfälle 

 

Fensterglas, Spiegel, Autoscheiben, Ton, Keramik, 
Porzellan, Blumentöpfe, Steine, Gartenplatten und 
ähnliches. 
Kein Eternit, keine Gipsfaserplatten  

Nur Kleinmengen bis max. 50 Liter. 
Gewerbeabfälle und grössere Men-
gen z.B. aus Umbauten müssen 
separat mit Mulden diverser Anbie-
ter entsorgt werden. 
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Sammlung an speziellen Sammelstellen 
Öffnungszeiten Werktags 07.30 – 18.00 Uhr 

An Sonn- und Feiertagen bitte die Sammelstelle aus Rücksicht auf die Anwohnenden nicht benützen. Danke. 

Entsorgung Was Wie Wo 

Altglas 
In den Sammelcontainer gehört Verpackungsglas, 
getrennt nach Farben. Nicht in die Glassammlung, 
sondern zu den mineralischen Abfällen gehören Fens-
ter, Spiegel, Autoscheiben, Ton, Keramik, Porzellan. 

Nach Farben getrennt. 
Was nicht weiss oder braun ist, 
wird mit dem Grünglas gesammelt. 

Sammelbehälter am Mattenweg und am Gräuschenweg.  
 

Aluminium/ 
Weissblech 

Tiernahrungsschalen, Tuben (auch nicht leere), Folien 
und andere Aluminiumteile gehören in die Separat-
sammlung. Für Aluminium-Getränke-Dosen bieten 
auch die Verkaufsläden Sammelstellen an. 
Nicht in die Alu-Sammlung gehören Verbundverpa-
ckungen (Tiernahrungsbeutel) und Kaffeekapseln. 

Nur grob gereinigtes, zusammen-
gepresstes Material entsorgen.  
Aluminium und Blechbüchsen müs-
sen nicht getrennt werden.  
 

Sammelbehälter am Mattenweg und Gräuschenweg.  
Spraydosen – auch leere – sind als Sonderabfall zu entsorgen. 
 

Kaffeekapseln aus 
Aluminium 

 

Kaffeekapseln aus Aluminium (Nespressokapseln). 
Nicht in die Separatsammlung gehören Kaffeekapseln 
aus Kunststoff oder Verbundmaterialien.  

Ohne irgendwelche Verpackung Sammelbehälter am Mattenweg.  

Altkleider/ 
Textilien 

Zu den separat gesammelten Textilien zählen tragbare 
Kleider und Schuhe, Vorhänge, Tisch- und Bettwä-
sche. Kaputte und stark verschmutzte Schuhe und 
Textilien gehören in den Kehricht. Brauchbare Kleider 
und Schuhe können auch via Kleiderbörsen weiterge-
geben werden. 

In speziellen Plastiksäcken der 
Hilfswerke 

In Sammelcontainern (am Mattenweg / bei der Glasmulde am Gräuschen-
weg / bei verschiedenen Verkaufsgeschäften) oder gemäss separat publi-
zierten Sammelaktionen der Hilfswerke. 
 

Altöl 
In die Separatsammlung gehören Speiseöl (Öle und 
Fette tierischer und pflanzlicher Herkunft) und Mineral-
öl (Motoren- und Getriebeöl).  

Altöl darf auf keinen Fall über die 
Kanalisation entsorgt werden. 
 

Im Sammelbehälter am Mattenweg entleeren! Kein Altöl aus Gewerbebe-
trieben. 
 

Kunststoff 

  
 

In die Kunststoffsammlung gehören unter anderem: 
- Folien aller Art (Frischhaltefolie, Sixpackfolie usw.) 
- Becher/Töpfe (Joghurt, Blumentöpfe, Eimer usw.) 
- Tiefziehschalen (Gemüse-, Fleisch-, Obstschalen 

usw.) 
- Verpackung aus Verbundstoffen (Chipspackun-

gen, Getränkebeutel usw.) 
Die Kunststoffe können nur in Original-Kunststoff-
Sammelsäcken gesammelt und entsorgt werden. 

PET-Getränkeflaschen, weisse PE-
Lebensmittelflaschen, leere Plastik-
flaschen (Kosmetik, Waschmittel 
usw.) werden separat gesammelt 
und gehören nicht in die Kunststoff-
sammlung. 
Wenn Sie unsicher sind, in welche 
Sammlung der Kunststoff gehört, ist 
der Hauskehricht die beste Lösung.  

Sammelbehälter am Mattenweg. 
 
Bezug von kostenpflichtigen Kunststoff-Sammelsäcken bei Coop, 
Denner, Gassler-Beck und Volg. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.sammelsack.ch. 

    

Rückgabe bei den Verkaufsstellen 
Entsorgung Was Wie Wo 

Entladungslampen 
Entladungslampen (Leuchtstofflampen, Leuchtstoffröh-
ren, Fluoreszenzlampen, Energiesparlampen, Queck-
silber-/Natriumdampflampen, LED-Lampen) zählen 
zum Sonderabfall.  

Bitte immer unzerbrochen zurück-
bringen, da sonst giftige Gase aus-
treten. Herkömmliche Glühlampen 
gehören in den Kehricht. 

Können kostenlos bei den Verkaufsstellen oder bei der Schlunegger Trans-
porte AG in Büren a.A. und Grenchen zurückgebracht werden.  
 

Altpneus Pneus müssen einem Hersteller oder Händler der 
entsprechenden Marke zurückgebracht werden. Bei 
gleichzeitigem Kauf neuer Reifen, müssen die Händler 
Pneus jeder Marke zurücknehmen. 
 

Ohne Felgen. 
Fahrrad- und Mofareifen mit dem 
Hauskehricht entsorgen 

Entsorgung von Autopneus nur über den Fachhandel oder bei Schlunegger 
Transporte AG in Büren a.A. und Grenchen. 
 

Tierkadaver 

Tote Tiere, Fleischabfälle (Innereien, Knochen, Fett) 
und Schlachtnebenprodukte (Häute, Borsten, Federn) 
gehören in die Sammelstelle nach Lyss. 

Eigener Transport nach Lyss oder 
bei Tierkadavern über 200 kg Ab-
holdienst der GZM, Lyss,  
Telefon 032 387 47 87,  
Pikett 032 384 33 33 
 

Kleintierkadaver bis max. 200 kg müssen in die Tierkörpersammelstelle 
GZM Lyss, direkt neben der ARA Lyss entsorgt werden.  
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
Das Vergraben von Kleintieren bis 10 kg auf privatem Grund ist gestattet. 
Die Überdeckung mit Erde muss mindestens 50 cm betragen. 

PET-Flaschen 
PET-Getränkeflaschen gehören zurück zu den Ver-
kaufsstellen.  
 
 

Falls PET-Flaschen Rückstände 
von Essig, Öl, Shampoo, Putzmit-
teln o.ä. enthalten, sind sie mit dem 
Kehricht zu entsorgen. 

PET-Flaschen können direkt bei den Verkaufsstellen in die bereitgestellten 
Behälter geworfen werden, z.B. beim Volg, Denner oder Coop oder bei 
Schlunegger Transporte AG in Büren a.A. und Grenchen. 

Batterien Batterien und Knopfzellen aus Radios, Fotoapparaten, 
Armbanduhren, Spielzeug usw. müssen an den Sam-
melstellen der Verkaufsgeschäfte zurückgegeben 
werden. Die Rücknahme ist kostenlos und ohne Kauf-
verpflichtung.  

Akkumulatoren bis 5 kg (z.B. „Au-
tobatterien“) muss der Fachhandel 
gratis zurücknehmen. 

Rückgabe bei den Verkaufsstellen oder bei Schlunegger Transporte AG in 
Büren a.A. und Grenchen. 
 

Sonderabfälle 
Kleinmengen an Sonderabfällen aus Haushalten wie 
Farben, Lacke, Lösungsmittel, Chemikalien, Pflanzen-
schutzmittel (allg. Produkte mit einem Gefahrensym-
bol) und Quecksilberthermometer können gratis an 
den Verkaufsstellen der entsprechenden Produkte 
zurückgegeben werden. Nicht mehr brauchbare Medi-
kamente nehmen ebenfalls die Verkaufsstellen zurück; 
dafür können sie ein Entgelt verlangen. 

In Originalverpackung oder Origi-
nalgebinde. 

Rückgabe bei den Verkaufsstellen oder bei Schlunegger Transporte AG in 
Büren a.A. und Grenchen. 

Elektronik-/  
Kühlgeräte 

Alle elektrischen und elektronischen Geräte samt Zu-
behör können an den Verkaufsstellen gleichartiger 
Geräte kostenlos zurückgegeben werden, auch ohne 
Neukauf und unabhängig der Marke. 
  

 

Gratisrückgabe bei  
Schlunegger Transporte AG Schlunegger Transporte AG 
Riesenmattstrasse 5 Leuzigenstrasse 8 
3294 Büren an der Aare 2540 Grenchen 
032 / 351 11 69 032 / 351 11 69 
oder den Verkaufsgeschäften 

Sagex, Styropor Sperriges Verpackungsmaterial aus EPS (Sagex, 
Styropor usw.), welches nicht in einen 35 Liter-
Kehrichtsack passt, kann gratis im Verkaufsgeschäft 
zurückgelassen oder später dahin zurückgebracht 
werden. 
 

 
Gratisrückgabe über den Handel 
 

Zusätzliche Auskünfte erhalten Sie bei der Bauabteilung Pieterlen. 


